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1. GAV-Update 

Die nachfolgenden GAV-Publikationen erfahren per 1. April 2021 bzw. rückwirkend eine 

Änderung. 

Inkraftsetzungen/Änderungen 

 ET Name Änderungen In Kraft   

 1 GAV Maler/Gipser Mindestlöhne 01.04.2021  

 32 

60 

61 

91 

GAV Métallurgie GE: 

chauffage, électricité, 

ferblanterie, serrurerie 

Wiederinkraftsetzung/Verlängerung, 

Mindestlöhne 

01.04.2021  

 38 Spenglerei, 

Abdeckung, Sanitär, 

Heizung, Klima, 

Lüftung VD 

Wiederinkraftsetzung, Auslagen 01.04.2021  

 800 GAV FL Autogewerbe Verlängerung Anhang, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, 

Mindestlohnerhöhung (wegen 

Jahresarbeitszeit), Lohn Asylsuchende/ 

vorläufig Aufgenommene 

01.04.2021  

 802 GAV FL Detailhandel Verlängerung Anhang, Geltungs-

bereich, Mitarbeiterkategorien, 

Mindestlöhne, Lohn Asylsuchende und 

vorläufig Aufgenommene, Absenzen 

01.04.2021  

 803 GAV FL Elektro-, 

Elektronik und 

Medientechnikgewerbe 

Verlängerung Anhang, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorie, Mindestlöhne, 

Lohn Asylsuchende und vorläufig 

Aufgenommene 

01.04.2021  

 805 GAV FL 

Gebäudereinigung u. 

Hauswartsdienste 

Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorie, Lohn Asyl-

suchende/ vorläufig Aufgenommene, 

Ferienjob, Feriensatz, Prozentsatz 13. 

ML, Lohnzuschläge, Absenzen, 

Berufsbeitrag 

01.04.2021  

 806 GAV FL Gipser Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, Mindestlöhne, 

Feriensatz, Lohn Asylsuchende und 

vorläufig Aufgenommene, Praktikum 

Ferienjob, Berufsbeitrag 

01.04.2021  

 808 GAV FL 

Informatikgewerbe 

Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, Feriensätze, 

Mindestlöhne, Lohn Asylsuchende und 

vorläufig Aufgenommene 

01.04.2021  

https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_maler+gipser_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_autogewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_detailhandel_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gipser_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_informatikgewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_informatikgewerbe_de.pdf
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 ET Name Änderungen In Kraft   

 809 GAV FL Maler Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, Mindestlöhne, 

Feriensatz, Lohn Asylsuchende und 

vorläufig Aufgenommene, Praktikum 

Ferienjob, Berufsbeitrag 

01.04.2021  

 813 GAV FL 

Zimmermeister- und 

Dachdeckergewerbe 

Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, Mindestlöhne, 

Feriensätze, Lohnzuschläge, Lohn 

Asylsuchende und vorläufig 

Aufgenommene, Berufsbeitrag 

01.04.2021  

 814 GAV FL 

Personalverleih 

Verlängerung, Geltungsbereich, 

Mitarbeiterkategorien, Lohn 

Asylsuchende/ vorl. Aufgenommene 

01.04.2021  

 div. Alle GAV Anhang 1 Verlängerung bis 30.06.2021 01.03.2021  

 440 

78 

NAV/GAV parcs et 

jardins GE 

Neuer NAV. Identisch wie der 

gleichnamige GAV ausser Kraft, aber 

mit zusätzlichen Lohnkategorien und 

Mindestlöhnen. GAV ET 78 wurde 

reaktiviert und mit 

Kategorien/Mindestlöhnen des NAV 

ergänzt (Mischpublikation). Der NAV ET 

440 wurde deaktiviert. Es sind alle 

Bestimmungen in der Publikation 

GAV/NAV ET 78 vorhanden. 

01.02.2021  

Ausserkraftsetzungen 

 ET Name Änderungen ausser 

Kraft 

 

 29 Basler Ausbaugewerbe 

BS 

Keine weiteren GAV ausser Kraft 01.04.2021  

   Keine GAV FL ausser Kraft   

   Keine GAV Anhang 1 ausser Kraft   

   Keine NAV ausser Kraft   

Ausblick 

 ET Name Änderungen In Kraft   

 402 NAV apparecchiature 

elettriche 

Wiederinkraftsetzung/Verlängerung, 

Kategorien, Mindestlöhne 

01.07.2021  

https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_maler_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_personalverleih_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_personalverleih_de.pdf
https://www.realisator.ch/gav/gav-anhang-1/
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_parcs_pepinieres_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_parcs_pepinieres_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_ausbaugewerbe_bs_bl_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_ausbaugewerbe_bs_bl_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ti_fabbric_appar_elettriche_it.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ti_fabbric_appar_elettriche_it.pdf
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Farblegende 

  GAV CH    

  GAV Kantonal    

  GAV FL    

  GAV Anhang 1    

  NAV    

2. Highlights, Tipps und Tricks 

Parcs, jardins pépinières et arboriculture GE – GAV oder NAV? Was gilt nun? 

Es fällt auf, dass die Sozialpartner momentan aufgrund der Covid-Situation weniger aktiv sind. 

Deshalb konnten einige GAV nicht rechtzeitig verlängert werden und laufen «ungewollt» aus. 

Sofern die Sozialpartner wie im Regelfall weiterhin in Verhandlungen über eine Fortsetzung des 

GAV stehen, ist der fragliche GAV für Verleiher, welche Mitglied des Arbeitgeberverbandes 

swissstaffing sind, in der bisherigen Form zwingend anzuwenden (Art. 3 Abs. 5 GAV 

Personalverleih). Es geht darum, eine ungewollte Lücke zu verhindern. Dies ist der Grund, 

warum ausser Kraft getretene GAV in der Regel im ET nicht deaktiviert werden (vgl. GAV-

Lexikon). Wir empfehlen die Anwendung eines solchen GAV auch für Nichtmitglieder von 

swissstaffing. 

Es besteht nun der Trend von kantonalen Behörden, bei einer «ungewollten» GAV-Lücke einen 

NAV mit zwingenden Mindestlöhnen in Kraft zu setzen. Da bei NAV kein AVE-Verfahren 

notwendig ist, können diese viel schneller in Kraft gesetzt werden. Die «ungewollte» Lücke wird 

gefüllt. Es gibt deshalb in einigen Branchen sowohl einen ausgelaufenen GAV als auch einen 

gültigen NAV. So auch in der Branche Parcs, jardins pépinières et arboriculture GE. Was gilt nun? 

Fazit: Unsere Analyse hat hier ergeben, dass die GAV und NAV bis auf zwei Punkte 

deckungsgleich sind. Einzige Unterschiede sind: zusätzliche Lohnkategorien mit entsprechenden 

Mindestlöhnen (NAV) und flexibler Altersrücktritt (GAV). Wir haben darum entschieden, den GAV 

aktiv im ET zu belassen und mit der zusätzlichen Lohnkategorie gemäss NAV zu ergänzen. So 

besteht für Sie eine maximale Rechtssicherheit zur Einhaltung der Lohn- und 

Arbeitsbestimmungen sowie der Bestimmungen über den flexiblen Altersrücktritt. Dies ist 

besonders im Hinblick auf die steigende Anzahl von Lohnbuchkontrollen wichtig. 

Nachtrag: Am 30. März 2021 wurde das Gesuch zur Allgemeinverbindlicherklärung des GAV 

Parcs, jardins pépinières et arboriculture GE publiziert – mit den zusätzlichen Lohnkategorien 

gemäss NAV. 
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3. GAV-Lexikon – Sie fragen, wir antworten 

Frage:  

Der GAV für das Schreinergewerbe ist seit dem 1. Januar 2021 ausser Kraft. Warum ist der GAV 

im ET für neue Einsätze nicht deaktiviert? 

Antwort: 

Der GAV für das Schreinergewerbe ist wegen Ablauf des Gültigkeitsdatums seit dem 1. Januar 

2021 ausser Kraft. Ein Gesuch um Verlängerung wurde im schweizerischen Handelsamtsblatt 

(SHAB) vom 11. September 2020 publiziert. Der Beschluss des Bundesrates wird erwartet. 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 des GAV Personalverleih gelten die Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen 

sowie allfällige Bestimmungen über den flexiblen Altersrücktritt eines ausser Kraft getretenen 

GAV für Personalverleiher auch im vertragslosen Zustand weiter, solange die Vertragsparteien 

des entsprechenden GAV in Verhandlungen sind. 

Da beim GAV Schreinergewerbe ein Gesuch hängig ist und der Beschluss erwartet wird, sind die 

genannten Bestimmungen für Personalverleiher (insbesondere für Mitglieder von swissstaffing) 

weiterhin anwendbar. Darum bleibt der GAV im ET anwählbar. Wir werden Sie auf unserer 

Webseite www.realisator.ch bzw. via GAV Update informieren, sobald der Beschluss erfolgt ist.  

Fazit: GAV/NAV werden im ET nicht deaktiviert, solange die Vertragsparteien in Verhandlungen 

sind. Dies gilt auch für Vorruhestandslösungen. 

Das gesamte GAV-Lexikon werden Sie in Kürze hier finden. 

http://www.realisator.ch/

